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I.
20020

Geschäftsordnung
für die Bezirksregierungen

RdErl. d. Innenministeriums – 52.18.01.03
 v. 26. 3. 2008

Inhaltsübersicht

A. Allgemeines

§  1   Geltungsbereich

§  2   Ergänzende Ordnungen und Dienstanweisungen

§  3   Verwaltung und Interessenvertretungen

B. Organisation

§  4   Aufgaben und Stellung

§  5   Aufbau und Geschäftsverteilung

§  6   Projektgruppen

§  7   Optimierung der Organisation

C. Inhalt der Funktionen

§  8 Behördenleitung

§  9 Vertretung

§ 10 Führungsaufgaben

§ 11 Entscheidungs- und Zeichnungsbefugnis

§ 12 Verantwortung

§ 13 Regierungspräsidentin, Regierungspräsident

§ 14  Regierungsvizepräsidentin, Regierungsvize-
präsident

§ 15 Abteilungsleiterinnen, Abteilungsleiter

§ 16  Bestellung, Ernennung und Auswahl von 
 Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern

§ 17 Hauptdezernentinnen, Hauptdezernenten

§ 18 Dezernentinnen, Dezernenten

§ 19 Sachbearbeiterinnen, Sachbearbeiter

§ 20 Weitere Mitarbeiterinnen, weitere Mitarbeiter

§ 21 Ausbildende

§ 22 Die Gleichstellungsbeauftragte

§ 23 Datenschutzbeauftragte, Datenschutzbeauftragter

D. Zusammenarbeit

§ 24  Zusammenwirken und Information

§ 25 Aufgabenerfüllung

§ 26 Federführung

§ 27 Beteiligung und Koordination

§ 28 Mitzeichnung

§ 29 Ko-Dezernentin, Ko-Dezernent

E. Geschäftsablauf

§ 30 Einhaltung des Dienstweges

§ 31 Nutzung elektronischer Verfahren

§ 32 Behandlung der Eingänge

§ 33 Sicht- und Arbeitsvermerke

§ 34 Rücksprache

§ 35 Bearbeitung

§ 36 Zwischenbescheid, Abgabenachricht

§ 37 Dienst-, Fach- und sonstige Aufsichtsbeschwerden

§ 38 Zeichnungsformen

F.  Dienstverkehr nach außen, 
kundenorientierte Verwaltung

§ 39  Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern, Behörden-
vertreterinnen und Behördenvertretern

§ 40  Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen und 
Fach tagungen

§ 41  Äußerungen gegenüber der Presse und sonstigen 
Medien

§ 42 Inkrafttreten

A.
Allgemeines

§ 1 
Geltungsbereich

(1) Die Geschäftsordnung für die Bezirksregierungen re-
gelt Fragen der Organisation und des Geschäftsverkehrs, 
die eine einheitliche Handhabung erfordern. 

(2) Vorschriften für 

– das Kassen-, Rechnungs- und Prüfungswesen und 

– Verschlusssachen sowie 

Regelungen für

– Beauftragte der Luftaufsicht,

– Beschwerdeausschüsse für den Lastenausgleich sowie

– Vergabekammern

gehen der Geschäftsordnung vor.

§ 2
Ergänzende Ordnungen und Dienstanweisungen

Die Regierungspräsidentin oder der Regierungspräsident 
erlässt ergänzende Ordnungen wie 

z. B. 

– Hausordnung, 

– Postordnung oder 

– Aktenordnung 

und Dienstanweisungen wie z. B. 

–  Dienstanweisung über Datenschutz und Datensiche-
rung beim Einsatz von Informationstechnik in der 
 Bezirksregierung oder 

– Allgemeine Zeichnungsvorbehalte (§ 11 Abs. 3).

§ 3 
Verwaltung und Interessenvertretungen

(1) Die Regierungspräsidentin oder der Regierungspräsi-
dent, die Personalräte, die Jugend- und Auszubildenden-
vertretung und die Schwerbehindertenvertretungen ar-
beiten zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum 
Wohle der Beschäftigten eng und vertrauensvoll zusam-
men.

(2) Alle Beschäftigten haben die Möglichkeit, ihr Anlie-
gen der Personalvertretung vorzutragen.

B.
Organisation

§ 4 
Aufgaben und Stellung

(1) Die Bezirksregierung ist Landesmittelbehörde der 
allgemeinen inneren Verwaltung. Ihre Aufgaben umfas-
sen sowohl allgemeine Aufsicht und Sonderaufsicht über 
Gebietskörperschaften, Dienst- und Fachaufsicht über 
nachgeordnete Behörden und Einrichtungen als auch 
Planung und unmittelbaren Vollzug. In bestimmten Auf-
gabenbereichen nehmen die Bezirksregierungen Zustän-
digkeiten für das gesamte Land wahr.

(2) Die Bezirksregierung beobachtet die Entwicklung in 
allen Lebensbereichen und vertritt die Interessen des Re-
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gierungsbezirks im Rahmen der Zielsetzung der Landes-
regierung.

(3) Die Bezirksregierung ist gemäß § 8 Abs. 2 LOG NRW 
eine Bündelungsbehörde und bildet eine Einheit. Ihre 
Aufgabenstellung erfordert einheitliche Entscheidungen, 
bei denen öffentliche und private Fach- und Gesamtin-
teressen sorgfältig gegeneinander abzuwägen sind.

§ 5 
Aufbau und Geschäftsverteilung

(1) Der Aufbau der Behörde ergibt sich aus dem Organi-
sationsplan. Er baut auf den Dezernaten als Grundein-
heit auf und fasst sie zu Abteilungen zusammen.

(2) Soweit möglich, sind gemäß § 8 Abs. 4 Satz 2 LOG 
NRW Dezernate, die Aufgaben aus dem Geschäftsbe-
reich eines Ministeriums wahrnehmen, in ressortorien-
tierten Abteilungen zusammengefasst.

(3) Die Geschäftsverteilung bestimmt jede Regierungs-
präsidentin oder jeder Regierungspräsident im Rahmen 
des Muster-Produkt- und -Leistungskatalogs (MPLK), 
bei dem Produktbereiche den Dezernaten, Produktgrup-
pen den Sachgebieten entsprechen.

(4) Organisationsplan und MPLK werden durch Runder-
lass des Innenministeriums für die Bezirksregierungen 
verbindlich festgelegt. Für den Aufbau gilt § 8 Abs. 4 
Satz 3 LOG NRW.

§ 6 
Projektgruppen

Die Behördenleitung kann zur Erarbeitung von Vor-
schlägen für die Lösung komplexer, zeitlich begrenzter 
Vorhaben durch besondere Geschäftsanweisung Projekt-
gruppen einrichten. Ziel, Leitung und Dauer der Pro-
jektgruppe sowie Kompetenzen und ggf. Freistellungen 
der Mitglieder und das Verhältnis zur Linienorganisa-
tion sind im Projektauftrag festzulegen.

§ 7 
Optimierung der Organisation

(1) Organisatorische Regelungen sollen auch die effizi-
ente und effektive Wahrnehmung der Aufgaben unter-
stützen.

(2) Die Beschäftigten der Bezirksregierung sollen durch 
Vorschläge an der Verbesserung der Organisation und 
der Arbeitsergebnisse mitwirken. Dadurch soll die Moti-
vation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten geför-
dert werden. Verbesserungsideen sind kontinuierlich zu 
fördern und umzusetzen. Auf den Runderlass des Innen-
ministeriums vom 16.10.2001 (SMBL.NRW.20041) wird 
hingewiesen.

C.
Inhalt der Funktionen

§ 8
Behördenleitung

(1) Die Regierungspräsidentin oder der Regierungspräsi-
dent, die Regierungsvizepräsidentin oder der Regie-
rungsvizepräsident und die Abteilungsleiterinnen oder 
Abteilungsleiter (Behördenleitung) verantworten im 
Rahmen ihrer Aufgaben die Aufgabenerledigung und 
achten insbesondere darauf, dass die Einheit der Ver-
waltung gewahrt wird. Hierbei wirken sie auf eine enge 
Zusammenarbeit der Abteilungen und Dezernate hin.

(2) Die Regierungspräsidentin oder der Regierungspräsi-
dent, in Vertretung die Regierungsvizepräsidentin oder 
der Regierungsvizepräsident, erörtert mit den Abtei-
lungsleiterinnen und Abteilungsleitern regelmäßig wich-
tige Angelegenheiten und Vorhaben aus dem Regierungs-
bezirk sowie herausragende Aufgaben aus den 
Abteilungen. Darüber hinaus fi nden entsprechende Ab-
stimmungsgespräche auch auf den übrigen Ebenen statt.

§ 9 
Vertretung

(1) Die Regierungspräsidentin oder der Regierungspräsi-
dent wird durch die Regierungsvizepräsidentin oder den 
Regierungsvizepräsidenten vertreten.

(2) Die Regierungsvizepräsidentin oder der Regierungs-
vizepräsident wird durch eine Abteilungsleiterin oder 
einen Abteilungsleiter vertreten.

(3) Die Abteilungsleiterin oder der Abteilungsleiter wird 
durch eine Abteilungsleiterin oder einen Abteilungsleiter 
einer anderen Abteilung vertreten. Die Vertretung kann 
auch durch eine Hauptdezernentin oder einen Hauptde-
zernenten aus der jeweiligen Abteilung erfolgen, die/den 
die Regierungspräsidentin oder der Regierungspräsident 
auf Vorschlag der Abteilungsleiterin oder des Abtei-
lungsleiters bestimmt. In der Abteilung 4 „Schule“ wird 
die Abteilungsleitung vertikal vertreten; dies erfolgt im 
Falle einer Abteilungsleiterin oder eines Abteilungslei-
ters mit pädagogischer Qualifi kation regelmäßig durch 
eine Hauptdezernentin oder einen Hauptdezernenten mit 
verwaltungsfachlicher Qualifi kation und umgekehrt.

(4) Im Übrigen regeln die Vorgesetzten die Vertretung 
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

(5) § 8 Abs. 1 LPVG bleibt von den Absätzen 1 bis 4 un-
berührt.

§ 10
Führungsaufgaben

(1) Führung heißt in erster Linie, Arbeitsziele zu verein-
baren und deren Erreichung nachzuhalten. Die Dele-
gation von Sach- und Führungsaufgaben motiviert zu 
engagierter Mitarbeit und fördert Initiative und Selbst-
ständigkeit.

(2) Führungskräfte gestalten die fortlaufenden Entwick-
lungsprozesse hin zu einer ergebnisorientierten und 
wirtschaftlich denkenden, gemeinwohl- und kundenori-
entierten Dienstleistungsverwaltung maßgeblich mit. Sie 
fördern und vermitteln aktiv die Elemente der Neuen 
Steuerungsmodelle in ihrem Aufgabenbereich.

(3) Darüber hinaus obliegen den Vorgesetzten insbeson-
dere die Einweisung in den Tätigkeitsbereich, die Ent-
wicklung von Bearbeitungsrichtlinien oder allgemeinen 
Entscheidungskriterien, die Steuerung der Arbeitsab-
läufe, der Ausgleich von Überlastung oder Unterausla-
stung der Beschäftigten, die umfassende Information 
und Steuerung des Informationsfl usses unter Berück-
sichtigung von Teilzeitbeschäftigten und Telearbeit 
sowie die Personalführung, die Umsetzung des Landes-
gleichstellungsgesetzes und die Sorge für gute Arbeits-
bedingungen. 

(4) Die für die Bezirksregierungen geltenden Grundsätze 
für die Zusammenarbeit und Führung sind zu beachten. 
Die Vorgesetzten beteiligen ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Rahmen ihres jeweiligen Verantwor-
tungsbereichs an den Entscheidungen, die in der Organi-
sationseinheit anfallen. Sie fördern den Leistungswillen, 
die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und zur Über-
nahme von Verantwortung sowie die Kreativität der 
 Beschäftigten. Dies geschieht insbesondere durch Perso-
nalführungsgespräche, Zielvereinbarungen, Mitarbeiter-
gespräche und Konfl iktmoderation.

§ 11
Entscheidungs- und Zeichnungsbefugnis

(1) Die Entscheidungsbefugnis umfasst das Recht und 
die Pfl icht zu entscheiden und im Schriftverkehr zu 
zeichnen. Ihr Umfang richtet sich nach der jeweiligen 
Funktion.

(2) Die Entscheidung liegt in der Regel bei der Bearbei-
terin und beim Bearbeiter, so dass Aufgabe, Kompetenz 
und Verantwortung auf der jeweiligen Bearbeitungse-
bene möglichst zusammengeführt werden. Das Recht der 
Vorgesetzten, sich im Einzelfall in die Bearbeitung ein-
zuschalten und sachliche Weisungen zu erteilen, bleibt 
unberührt.
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(3) Unbeschadet anders lautender gesetzlicher Bestim-
mungen können sich die Regierungspräsidentin oder der 
Regierungspräsident, die Regierungsvizepräsidentin oder 
der Regierungsvizepräsident und die Abteilungsleite-
rinnen oder die Abteilungsleiter Entscheidungen vorbe-
halten.

(4) Einzelweisungen und Entscheidungsvorbehalte sol-
len sich auf besondere Fälle beschränken.

(5) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bereiche In-
nenrevision, zentrales Controlling sowie der Qualitätsa-
nalyse an Schulen sind bei ihrer Aufgabenerfüllung hin-
sichtlich zu treffender Feststellungen und Bewertungen 
an Weisungen nicht gebunden.

§ 12 
Verantwortung

Alle Beschäftigte tragen die Verantwortung für die Maß-
nahmen und Entscheidungen, die sie selbst treffen. Die 
Verantwortung erstreckt sich auf die pfl ichtgemäße 
Wahrnehmung der Aufgaben entsprechend der über-
tragenen Funktion. Haben Beschäftigte auf Weisung ge-
handelt, gegen die sie Bedenken vorgetragen haben, so 
beschränkt sich die Verantwortung auf die weisungs-
gerechte Durchführung.

§ 13
Regierungspräsidentin, Regierungspräsident

(1) Die Regierungspräsidentin oder der Regierungspräsi-
dent leitet die Behörde und trägt die Verantwortung für 
die ordnungsgemäße Erledigung der gesamten Dienstge-
schäfte. Das gilt vor allem hinsichtlich der wirksamen 
Handhabung der Aufsichtsbefugnis. Die Regierungsprä-
sidentin ist Vorgesetzte, der Regierungspräsident Vorge-
setzter aller Beschäftigten der Behörde.

(2) Sie oder er bestimmt im Rahmen der Leitlinien der 
Landespolitik die Art und Weise der Aufgabenerledi-
gung und unterrichtet sich in regelmäßigen Abständen 
über die unternommenen Schritte.

(3) Sie oder er entscheidet in allen Fällen von landespo-
litischer Bedeutung oder von erheblicher Tragweite im 
Rahmen ihrer bzw. seiner Zuständigkeit, in Angelegen-
heiten von grundsätzlicher Bedeutung für die Aufga-
benerfüllung der Behörde oder der nachgeordneten Be-
hörden und Einrichtungen. In Personalangelegenheiten 
macht sie oder er Personalvorschläge für die Besetzung 
einer Abteilungsleitung oder Dezernatsleitung sowie für 
die Leitung nachgeordneter Behörden und Einrich-
tungen. Ferner entscheidet sie oder er im Rahmen der 
auf die Bezirksregierungen delegierten Zuständigkeiten 
sowie nach Maßgabe des §17 Abs. 3 dieser Geschäftsord-
nung, soweit die Entscheidungsbefugnis nicht auf die 
Regierungsvizepräsidentin oder den Regierungsvizeprä-
sidenten übertragen ist.

(4) Ihr oder ihm sind im Übrigen vorbehalten Berichte 
nach § 8 Abs. 1 Satz 2 LOG, Berichte an oberste Landes-
behörden, die Vorschläge oder Stellungnahmen zu lan-
despolitisch bedeutsamen Vorhaben enthalten, sowie 
Vorlagen an den Regionalrat.

§ 14 
Regierungsvizepräsidentin, Regierungsvizepräsident

(1) Die Regierungsvizepräsidentin oder der Regierungs-
vizepräsident unterstützt als ständige Vertretung der 
 Regierungspräsidentin oder des Regierungspräsidenten 
diese/diesen in der Leitung der Behörde. Die Regierungs-
vizepräsidentin oder der Regierungsvizepräsident ist 
Vorgesetzte/Vorgesetzter der Abteilungsleiterinnen und 
Abteilungsleiter, der Hauptdezernentinnen und Haupt-
dezernenten, der Dezernentinnen und Dezernenten sowie 
aller weiteren Beschäftigten.

(2) Sie oder er trifft die notwendigen organisatorischen 
und personellen Vorkehrungen für die sachgerechte, 
wirtschaftliche und reibungslose Erledigung der Aufga-
ben. Sie oder er überwacht die Einhaltung der Beteili-
gungspfl ichten und trägt Sorge für die Einheitlichkeit 
des Handelns der Behörde und der nachgeordneten Be-
hörden und Einrichtungen. 

(3) Sie oder er entscheidet in allen Fällen von erheb-
licher Tragweite für die Behörde, die nachgeordneten 
Behörden und Einrichtungen, soweit nicht die Entschei-
dung der Regierungspräsidentin oder des Regierungsprä-
sidenten geboten ist. Sie oder er entscheidet außerdem in 
Fällen, die wegen ihrer allgemeinen Bedeutung über den 
Geschäftskreis einer Abteilungsleitung hinausragen oder 
in denen beteiligte Abteilungen sich nicht einigen, sowie 
über Dienstaufsichtsbeschwerden, die sich gegen Be-
schäftigte der eigenen Behörde oder der nachgeordneten 
Behörden und Einrichtungen richten.

(4) Ihr oder ihm sind im Übrigen vorbehalten Berichte 
an oberste Landesbehörden, die Vorschläge zu Organi-
sations- und Stellenplanfragen enthalten, sowie die 
 Erteilung von Vollmachten.

(5) Die Regierungsvizepräsidentin oder der Regierungs-
vizepräsident leitet zugleich die Abteilung 1 der Be-
hörde.

§ 15
Abteilungsleiterinnen, Abteilungsleiter

(1) Die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter un-
terstützen die Regierungspräsidentin oder den Regie-
rungspräsidenten und die Regierungsvizepräsidentin 
oder den Regierungsvizepräsidenten in der Leitung der 
Behörde. Sie sind Vorgesetzte aller Beschäftigten ihrer 
Abteilung.

(2) Sie verfolgen die Entwicklung von Schwerpunkten 
der Abteilung und die Wahrnehmung der Aufsichtsauf-
gaben der Dezernate gegenüber den nachgeordneten 
 Behörden und Einrichtungen und den der Aufsicht un-
terliegenden Körperschaften. Der Abstimmung der De-
zernate der Abteilung untereinander und mit den Dezer-
naten der anderen Abteilungen widmen sie ihre 
besondere Aufmerksamkeit. Sie achten ferner darauf, 
dass das Handeln der nachgeordneten Behörden und 
Einrichtungen den Zielen ihres Verwaltungsauftrages 
entspricht.

(3) Sie entscheiden in allen Fällen von grundsätzlicher 
Bedeutung, soweit nicht die Entscheidung der Regie-
rungspräsidentin oder des Regierungspräsidenten, der 
Regierungsvizepräsidentin oder des Regierungsvizeprä-
sidenten geboten ist. Sie entscheiden ferner in Fällen, die 
wegen ihrer Tragweite und Bedeutung über den Ge-
schäftskreis eines Dezernates hinausragen oder in denen 
beteiligte Dezernate sich nicht einigen.

(4) Ihnen sind im Übrigen vorbehalten Berichte an ober-
ste Landesbehörden, deren Bedeutung über den Einzel-
fall hinausgeht, sowie Rundverfügungen, die Weisungen 
in der Sache oder der Art der Erledigung enthalten.

(5) Die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter neh-
men zu beabsichtigten organisatorischen und personellen 
Vorkehrungen für ihre Abteilung Stellung. Vor Entschei-
dungen über Beförderung oder Höhergruppierung sind 
sie zu hören.

§ 16 
Bestellung, Ernennung und Auswahl

von Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern

(1) Die Bestellung der Abteilungsleiterinnen und Ab-
teilungsleiter und ihre Ernennung obliegt im Rahmen 
seiner Dienstaufsicht dem Innenministerium.

(2) Bei einer nicht dem Innenministerium zuzuordnenden 
Fachabteilung wird die Stelle der Leiterin bzw. des Lei-
ters einer solchen Abteilung vom Innenministerium – im 
Einvernehmen mit der obersten Landesbehörde, der die 
überwiegende Zahl der Dezernate dieser Abteilung fach-
aufsichtlich zuzurechnen ist – jeweils für Bedienstete der 
allgemeinen inneren Verwaltung und für Fachbedienstete 
unter Berücksichtigung ressortspezifi scher Personalent-
wicklungskonzepte und Maßstäbe für Führungskräfte 
ausgeschrieben. Anschließend trifft das Innenministe-
rium die entsprechende Auswahlentscheidung wiederum 
im Einvernehmen mit dieser obersten Landesbehörde. 
Ausschreibung und Auswahlentscheidung erfolgen im 
Benehmen mit einer obersten Landesbehörde, bei der die 
Voraussetzung der überwiegenden Dezernatszahl nicht 
erfüllt ist, der aber mindestens ein Dezernat dieser Abtei-
lung fachaufsichtlich zuzurechnen ist.
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§ 17
Hauptdezernentinnen, Hauptdezernenten

(1) Sind in einem Dezernat mehrere Dezernentinnen 
oder Dezernenten eingesetzt, so wird eine Hauptdezer-
nentin oder ein Hauptdezernent bestellt. Die Hauptde-
zernentinnen und Hauptdezernenten nehmen einen eige-
nen Aufgabenbereich als Dezernentin oder Dezernent 
wahr. Sie sind Vorgesetzte aller Beschäftigten des De-
zernates.

(2) Das Innenministerium kann im Wege der Ausnahme 
von Abs. 1 S. 1 die Bestellung mehrerer Hauptdezernen-
tinnen oder Hauptdezernenten zulassen

–  für einen begrenzten Zeitraum, wenn sich mehrere 
nach A 16 besoldete ehemalige Amtsleiter im Dezernat 
befi nden,

–  für den Fall, dass ein Dezernat wegen besonderer 
Größe und deshalb nicht sinnvoller Führungsspannen 
geteilt werden muss.

Sind in einem Dezernat mehrere Hauptdezernentinnen 
oder Hauptdezernenten bestellt, sind sie Vorgesetzte der 
Beschäftigten in dem ihnen zugeordneten Bereich.

(3) Die Bestellung einer Hauptdezernentin oder eines 
Hauptdezernenten, die/der auf einer Stelle der allgemei-
nen inneren Verwaltung geführt und in einer Abteilung 
tätig werden soll, in der die überwiegende Zahl der De-
zernate fachlich nicht dem Geschäftsbereich des Innen-
ministeriums zuzuordnen ist, oder in einem Dezernat 
tätig werden soll, das nach seinem Aufgabenschwer-
punkt nicht dem Geschäftsbereich des Innenministeri-
ums zuzuordnen ist, bedarf des Einvernehmens mit der 
fachlich insoweit zuständigen obersten Landesbehörde. 
Die Bestellung einer Hauptdezernentin oder eines 
Hauptdezernenten, die/der auf der Stelle eines Fachres-
sorts geführt wird und in einem diesem Ressort nach sei-
nem Aufgabenschwerpunkt fachlich zuzuordnenden De-
zernat tätig werden soll, bedarf des Einvernehmens mit 
dieser obersten Landesbehörde, sofern das Einverneh-
men nicht bereits durch eine Beförderungsentscheidung 
erteilt wurde.

§ 18
Dezernentinnen, Dezernenten

(1) Die Dezernentinnen und Dezernenten leiten die 
ihnen übertragenen Dezernate oder Aufgabenbereiche 
und sind Vorgesetzte der dort tätigen Beschäftigten. Es 
sind Beamtinnen oder Beamte des höheren Dienstes oder 
vergleichbare Regierungsbeschäftigte einzusetzen; das 
Innenministerium kann Ausnahmen zulassen.

(2) Sie sorgen für die sachgerechte, wirtschaftliche und 
reibungslose Erledigung der Aufgabe, verfolgen die Ge-
schäftsentwicklung ihres Aufgabenbereiches und wirken 
auf eine möglichst gleichmäßige Auslastung der ihnen 
zugewiesenen Beschäftigten hin. Sie widmen sich den 
Schwerpunkten ihres Aufgabenbereiches, insbesondere 
der Aufsicht über Körperschaften, nachgeordneten Be-
hörden und Einrichtungen. Sie bearbeiten selbst Vor-
gänge, die nach ihrem Schwierigkeitsgrad für eine Über-
tragung nicht geeignet oder mit deren Bearbeitung sie 
persönlich beauftragt sind.

(3) Die Dezernentinnen und Dezernenten entscheiden in 
allen Angelegenheiten, in denen die Entscheidung nicht 
anderen Funktionsträgern obliegt.

(4) Sie nehmen zu beabsichtigten organisatorischen und 
personellen Vorkehrungen für ihr Dezernat oder ihren 
Aufgabenbereich Stellung. Vor Entscheidungen über Be-
förderung oder Höhergruppierung sind sie zu hören.

§ 19 
Sachbearbeiterinnen, Sachbearbeiter

(1) Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter neh-
men die Aufgaben eines ihnen zugewiesenen Sachge-
bietes wahr. Es sind Beamtinnen und Beamte des geho-
benen Dienstes oder vergleichbare Regierungsbeschäftigte 
und, soweit die Geschäftsverteilung dies vorsieht, Beam-
tinnen und Beamte des mittleren Dienstes oder ver-
gleichbare Regierungsbeschäftigte einzusetzen.

(2) Sie erledigen die in ihren Sachgebieten anfallenden 
Aufgaben selbstständig und führen sie wirtschaftlich 
und zügig zu einem sachgerechten Ergebnis.

(3) Sie entscheiden in ihren Sachgebieten, soweit nicht 
die Entscheidung durch Vorgesetzte zu treffen ist. Unab-
hängig davon unterzeichnen sie den Schriftverkehr, der 
der Vorbereitung und Nachbereitung einer Entscheidung 
dient.

(4) Soweit bei mehreren gleichartigen Arbeitsplätzen die 
Sachbearbeitung Beamtinnen und Beamten des mittle-
ren Dienstes oder vergleichbaren Regierungsbeschäf-
tigten übertragen ist, können Beamtinnen und Beamte 
des gehobenen Dienstes oder vergleichbare Regierungs-
beschäftigte zusätzlich zu ihren eigenen Sachgebieten 
damit beauftragt werden, für eine einheitliche, fristge-
rechte und sachlich richtige Bearbeitung zu sorgen.

(5) Sind den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern 
weitere Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter zugewiesen, 
verfolgen sie den Arbeitsanfall in deren Tätigkeitsbe-
reichen, sorgen für eine sachdienliche Bearbeitung der 
übertragenen Aufgaben und für eine gleichmäßige Aus-
lastung.

§ 20 
Weitere Mitarbeiterinnen, weitere Mitarbeiter

(1) Die weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neh-
men die ihnen zugewiesenen Aufgaben wahr. Es sind Be-
amtinnen und Beamte des mittleren Dienstes oder ver-
gleichbare Regierungsbeschäftigte einzusetzen.

(2) Sie werden zur Unterstützung der Sachbearbeite-
rinnen und Sachbearbeiter wie auch der Dezernentinnen 
und Dezernenten soweit möglich selbstständig tätig.

(3) Sie unterzeichnen den Schriftverkehr, der der Vor- 
und Nachbereitung einer Entscheidung dient.

(4) Für die weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den Zentralen Diensten gelten die besonderen Dienstan-
weisungen.

§ 21 
Ausbildende

Die Ausbildenden tragen die Verantwortung dafür, dass 
die zur Einführung oder Ausbildung zugewiesenen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter  die Aufgaben wahrneh-
men, die nach Inhalt und Umfang dem Ausbildungsziel 
dienlich sind. Hierbei ist ihnen die Einordnung der Tä-
tigkeit in die Gesamtaufgabe der Behörde zu erläutern. 

§ 22 
Die Gleichstellungsbeauftragte

(1) Bei jeder Bezirksregierung ist nach den Maßgaben 
des Abschnittes IV des Gesetzes zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesgleichstellungsgesetz) eine Gleichstellungsbeauf-
tragte und eine Stellvertreterin zu bestellen. Hierbei 
handelt es sich um eine Mindestanforderung. Der Aufga-
benbereich „Gleichstellung“ ist als Sachgebiet dem Per-
sonaldezernat zugewiesen. Die Gleichstellungsbeauf-
tragte leitet das Sachgebiet als Dezernentin, soweit die 
organisatorischen und personellen Möglichkeiten dies 
zulassen.

(2) Soweit in Fachdezernaten der Schulabteilung 
Gleich stellungsaufgaben für eine hohe Zahl von Be-
schäftigten wahrzunehmen sind, werden im Rahmen 
hierfür zugewiesener Planstellen und Stellen weitere 
Gleichstellungsbeauftragte bestellt. § 15 Abs. 3 sowie die 
§§ 16-19, 26 Abs. 1 Landesgleichstellungsgesetz gelten 
entsprechend.

§ 23 
Datenschutzbeauftragte, Datenschutzbeauftragter

Bei jeder Bezirksregierung ist nach den Maßgaben des 
Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten (Daten-
schutzgesetz Nordrhein-Westfalen) eine Datenschutzbe-
auftragte oder ein Datenschutzbeauftragter sowie eine 
Vertreterin oder ein Vertreter zu bestellen.
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D.
Zusammenarbeit

§ 24
Zusammenwirken und Information

(1) Bei der Erfüllung der Aufgaben der Bezirksregierung 
wirken die Beschäftigten in den verschiedenen Funkti-
onen auf der Grundlage vertrauensvollen und partner-
schaftlichen Verhaltens zusammen. Alle Beschäftigten 
erbringen ihren Anteil gewissenhaft, zügig, zweckmäßig 
und wirtschaftlich. Vorgesetzte, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter informieren sich gegenseitig umfassend über 
alle Planungen, Entwicklungen, Vorhaben und Tätig-
keiten.

(2) Sind andere Organisationseinheiten der Behörde an 
einer Aufgabe beteiligt, so sind sie frühzeitig über alle 
Entwicklungen zu unterrichten, die für ihre Aufgabe von 
Bedeutung sind. Diese Querinformation ist nicht an 
Dienstweg oder Funktionsebene gebunden. Sie soll auf 
möglichst kurzem Weg so präzise wie möglich den Emp-
fänger erreichen. Die Empfänger von Querinformationen 
unterrichten die Vorgesetzten oder Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die auf die Information angewiesen sind.

§ 25
Aufgabenerfüllung

(1) Die Vorgesetzten führen ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in ihr Tätigkeitsfeld und dessen Bezüge zu 
anderen Aufgaben der Behörde ein. Dies gilt sowohl bei 
neuen als auch bei geänderten Aufgaben. Sie vergewis-
sern sich, dass die erforderliche Einarbeitung erfolgreich 
abgeschlossen ist.

(2) Die Vorgesetzten unterrichten sich im Gespräch mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über Arbeitsan-
fall und Erledigungsstand. Sie können die Vorlage der 
Ausgänge für eine begrenzte Zeit, die Vorlage einzelner 
Vorgänge vor oder nach Abgang und Aufzeichnungen 
über den Erledigungsstand anordnen, jedoch in der Regel 
im Wechsel und nicht nebeneinander.

§ 26
Federführung

Die Federführung bei einer mehrere Sachgebiete berüh-
rende Aufgabe richtet sich danach, wer nach dem sach-
lichen Inhalt einer Angelegenheit überwiegend zuständig 
ist. Zweifel über die Federführung sind unverzüglich zu 
klären. Bis zur Klärung bleibt diejenige oder derjenige 
zuständig, die/der mit der Angelegenheit zuerst befasst 
worden ist. Kommt eine Einigung nicht zustande, ent-
scheidet die oder der gemeinsame Vorgesetzte. Bei Zu-
ständigkeitsfragen, die sich auf die Auslegung des Pro-
dukt- und Leistungskataloges beziehen, ist das für die 
Organisation zuständige Dezernat zu beteiligen. 

§ 27 
Beteiligung und Koordination

(1) Die federführende Stelle ist verpfl ichtet, bereits bei 
der erstmaligen Befassung mit einer Angelegenheit zu 
prüfen, ob und gegebenenfalls welche Stelle zu beteili-
gen ist. Die Mitwirkenden sind unverzüglich – womög-
lich gleichzeitig – zu unterrichten, damit sie sich in die 
Bearbeitung einschalten können.

(2) Bei einer Vielzahl von Mitwirkenden oder in anderen 
geeigneten Fällen soll die Abstimmung in einer Koordi-
nierungsbesprechung erfolgen. Das Besprechungsergeb-
nis soll schriftlich festgehalten werden.

§ 28
Mitzeichnung

(1) In Angelegenheiten, in denen die Abstimmung nicht 
bereits auf andere Weise erreicht ist, wird der Entwurf 
den Mitwirkenden zur Mitzeichnung zugeleitet. Bestehen 
Bedenken gegen den Entwurf, ist ein Gegenvorschlag zu 
entwerfen und möglichst mündlich zu erläutern.

(2) Ist eine Einigung auf der Entscheidungsebene nicht 
zu erzielen, erörtern die Vorgesetzten die Angelegenheit. 

Bei Uneinigkeit entscheidet die oder der nächste gemein-
same Vorgesetzte.

(3) Die Mitzeichnung ist nur einmal erforderlich, wenn 
die Angelegenheit im Sinne der Mitzeichnung weiterge-
führt wird. Für die Übereinstimmung der Ausführung 
mit der Mitzeichnung ist die Bearbeiterin oder der Bear-
beiter verantwortlich. Bestehen Zweifel, ob die Ausfüh-
rung der Mitzeichnung entspricht, soll mündlich nachge-
fragt werden.

(4) Die Zustimmung eines zu beteiligenden Dezernates 
kann für eine Gruppe von gleichgelagerten Fällen auch 
vorab erteilt werden.

§ 29 
Ko-Dezernentin, Ko-Dezernent

Für Dezernate, denen eine Dezernentin oder ein Dezer-
nent für die Mitwirkung in rechtlichen Fragen nicht zur 
Verfügung steht, bestellt die Regierungsvizepräsidentin 
oder der Regierungsvizepräsident eine Ko-Dezernentin 
oder einen Ko-Dezernenten. Diese sind in Angelegen-
heiten zu beteiligen, bei deren Bearbeitung rechtliche 
Gesichtspunkte maßgeblich zu berücksichtigen sind. Sie 
unterstehen der Abteilungsleitung für das federführende 
Dezernat.

E.
Geschäftsablauf

§ 30
Einhaltung des Dienstweges

(1) Voraussetzung einer geordneten und schnellen Ver-
waltungsarbeit ist die Einhaltung des Dienstweges durch 
alle Beschäftigten der Behörde.

(2) Die Beschäftigten können sich in persönlichen Ange-
legenheiten von besonderer Bedeutung oder Schwierig-
keit unmittelbar an die Regierungspräsidentin oder den 
Regierungspräsidenten, die Regierungsvizepräsidentin 
oder den Regierungsvizepräsidenten wenden. 

§ 31 
Nutzung elektronischer Verfahren

In den Arbeitsabläufen sind elektronische Verfahren so-
weit wie möglich zu nutzen. Stand und Entwicklung der 
Vorgangsbearbeitung müssen jederzeit (im Rahmen der 
Aufbewahrungsfristen) aus elektronischen oder in Pa-
pierform geführten Akten nachvollziehbar sein. Soweit 
technische, rechtliche oder wirtschaftliche Gründe nicht 
entgegenstehen, soll die elektronische Post vorrangig 
 gegenüber der Briefpost eingesetzt werden, um die IT-
gestützte Vorgangsbearbeitung zu unterstützen.

§ 32
Behandlung der Eingänge

(1) Eingänge sind alle Dokumente, die der Bezirksregie-
rung bzw. ihren Beschäftigten elektronisch oder in Pa-
pierform zugeleitet werden.

(2) Posteingänge werden von der Poststelle entgegenge-
nommen. Sie leitet Posteingänge von obersten Landesbe-
hörden, Schreiben von Mitgliedern des Bundestages, des 
Landtages und des Regionalrates unmittelbar der Regie-
rungspräsidentin oder dem Regierungspräsidenten zu, 
Dienstaufsichtsbeschwerden, Erinnerungen, Mahnungen 
und Schreiben, aus denen ohne entsprechende Bezeich-
nung hervorgeht, dass eine verzögerte Bearbeitung ge-
rügt wird, unmittelbar der Regierungsvizepräsidentin 
oder dem Regierungsvizepräsidenten zu. Die übrigen Po-
steingänge werden auf die durch eine Dienstanweisung 
bestimmten Stellen verteilt.

(3) Die Dienstanweisung regelt die Behandlung der Po-
steingänge bei der Posteingangsstelle und bestimmt den 
Weg bis zur Bearbeiterin oder dem Bearbeiter. Die 
Dienstanweisung muss sicherstellen, dass die Postein-
gänge unverzüglich der Bearbeiterin oder dem Bearbei-
ter zugeleitet werden. Sie muss ausschließen, dass Po-
steingänge Sichtberechtigten zugeleitet werden, die 
abwesend sind.
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(4) Vorlageanordnungen für bestimmte Eingangsarten 
richten sich nicht an die Poststelle, sondern an die Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter, Dezernentinnen 
und Dezernenten oder Abteilungsleiterinnen und Abtei-
lungsleiter.

(5) Die Empfänger aller Eingänge prüfen, ob eine Vor-
lage an die nächste Vorgesetzte oder den nächsten Vor-
gesetzten oder beteiligte Dezernate geboten ist.

§ 33
Sicht- und Arbeitsvermerke

Für die Sicht- und Arbeitsvermerke benutzen

die Regierungspräsidentin/
der Regierungspräsident   den Rotstift,

die Regierungsvizepräsidentin/
der Regierungsvizepräsident  den Blaustift,

die Vertreterin/der Vertreter
der Regierungsvizepräsidentin oder
des Regierungsvizepräsidenten   den Grünstift,

die Abteilungsleiterin/
der Abteilungsleiter            den Braunstift,

die Hauptdezernentinnen/
die Hauptdezernenten und
die Dezernentinnen/die Dezernenten den Violettstift.

Es bedeuten

Strich in Farbstift

oder Namenszeichen =  Kenntnis genommen  
(Sichtvermerk)

+                        = Vorbehalt der Schlusszeichnung

B. = Beteiligung

V                        = vor Abgang vorzulegen

^                        = nach Abgang vorzulegen

R.    = Rücksprache

FR.                    = fernmündliche Rücksprache

„Eilt“                 = bevorzugt bearbeiten

„Sofort“            =  vor allen anderen Sachen 
bearbeiten.

§ 34 
Rücksprache

(1) Die Rücksprache dient der Erörterung und dem In-
formationsaustausch. Die Vorbereitung kann sich auf 
diejenigen Punkte beschränken, die in der Anordnung 
angegeben oder sonst kenntlich gemacht sind. Rückspra-
chen sind innerhalb von 3 Arbeitstagen wahrzunehmen. 

(2) Über Anordnungen, mit denen weitere Vorgesetzte 
um Rücksprache bitten, ist die oder der unmittelbare 
Vorgesetzte zu unterrichten. Diese können sich die Mit-
wirkung vorbehalten. Im Übrigen gelten die allgemeinen 
Unterrichtungspfl ichten.

§ 35
Bearbeitung

(1) Die Reihenfolge und die Art der Bearbeitung richten 
sich nach der Dringlichkeit der Sache. Vorgesetzte kön-
nen hierzu Bestimmungen treffen. Es ist stets eine mög-
lichst wirtschaftliche Erledigungsart zu wählen; dies gilt 
insbesondere für die Abwägung zwischen schriftlichen 
und sonstigen Formen der Bearbeitung.

(2) Bei der schriftlichen Bearbeitung ist als Schluss des 
Entwurfs je nach Sachlage zu verfügen:

Wvl. =  Wiedervorlage, wenn der Vorgang noch nicht 
abschließend erledigt ist.

z.V. =  zum Vorgang, bei dem bereits eine Frist läuft, 
wenn eine Einzelbearbeitung nicht erforderlich 
ist, z. B. bei Antworten auf Rundfragen oder 
Rundverfügungen.

z.d.A.  =  zu den Akten, wenn voraussichtlich in der 
weiteren Bearbeitung in absehbarer Zeit 
nichts zu veranlassen ist. In Fällen von be-
sonderer Bedeutung kann es sich  empfehlen, 
der Verfügung „z.d.A.“ eine Begründung in 
Form eines Vermerks voranzustellen.

§ 36
Zwischenbescheid, Abgabenachricht

Wird die abschließende Entscheidung nicht innerhalb 
eines Monats getroffen, muss ein Zwischenbescheid er-
teilt werden, soweit nicht abweichende gesetzliche Rege-
lungen getroffen sind. Wird die Sache an eine andere Be-
hörde abgegeben, ist die Abgabe mitzuteilen. Bei der 
Übernahme eines Vorgangs von einer anderen Behörde 
sollte dies der Betroffenen oder dem Betroffenen ange-
zeigt werden, wenn der Vorgang nicht innerhalb von 14 
Tagen abschließend bearbeitet werden kann.

§ 37
Dienst-, Fach- und sonstige Aufsichtsbeschwerden

(1) Der Eingang von Dienst-, Fach- und sonstigen Auf-
sichtsbeschwerden ist zu bestätigen; die Beschwerde ist 
stets schriftlich zu bescheiden, auch wenn der Be-
schwerde abgeholfen wird; die Vorgaben des § 36 gelten 
entsprechend.

(2) Beschwerden, die sich gegen das Verhalten von Be-
schäftigten der eigenen Behörde oder der nachgeord-
neten Behörden und Einrichtungen richten (Dienstauf-
sichtsbeschwerden), werden von dem für die 
Personalangelegenheiten der Beschäftigten zuständigen 
Dezernat bearbeitet. Richtet sich die Dienstaufsichtsbe-
schwerde gegen Beschäftigte des kommunalen Bereichs, 
bearbeitet sie das für die Kommunalaufsicht zuständige 
Dezernat.

(3) Beschwerden, mit denen überwiegend die Überprü-
fung einer Sachentscheidung angestrebt wird (Fach- und 
sonstige Aufsichtsbeschwerden), bearbeitet das fachlich 
zuständige Dezernat.

(4) Zweifelsfälle in der Zuordnung der Beschwerden ent-
scheidet das für die Organisation zuständige Dezernat.

§ 38
Zeichnungsformen

(1) Es unterzeichnen die Regierungspräsidentin oder der 
Regierungspräsident ohne Zusatz; die Regierungsvize-
präsidentin oder der Regierungsvizepräsident mit dem 
Zusatz „In Vertretung“; ebenso eine Abteilungsleiterin 
oder ein Abteilungsleiter in Wahrnehmung der Vertre-
tung der Regierungsvizepräsidentin oder des Regierungs-
vizepräsidenten; alle sonstigen Zeichnungsberechtigten 
mit dem Zusatz „Im Auftrag“.

(2) Schreiben, die elektronisch hergestellt und versandt 
werden, sind mit der Namensangabe und dem Zusatz 
„gezeichnet“ unter dem elektronischen Dokument zu 
versehen.

F.
Dienstverkehr nach außen, 

kundenorientierte Verwaltung

§ 39 
Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern, 

Behördenvertreterinnen und Behördenvertreter

Höfl ichkeit und entgegenkommendes Verhalten sind 
selbstverständliche Grundregeln. Im Rahmen ihres 
dienstlichen Auftrages unterstützen alle Beschäftigten 
die Bürgerinnen und Bürger sowie Behördenvertrete-
rinnen und Behördenvertreter bei ihren Anliegen. Kann 
einem Anliegen nicht entsprochen werden oder erfordert 
die Aufgabe ein Einschreiten, soll die Begründung auch 
darauf gerichtet sein, Verständnis für die Entscheidung 
bei den Betroffenen zu wecken. Ist die Behörde nicht zu-
ständig, wird der Antragstellerin oder dem Antragsteller 
die richtige Stelle genannt. Der Bürgerin oder dem Bür-
ger sollte ohne besondere Umstände ermöglicht werden, 
ein Anliegen auch mündlich vorzutragen.
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§ 40 
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen 

und Fachtagungen

An öffentlichen Veranstaltungen und Fachtagungen dür-
fen Beschäftigte der Behörde an Stelle der Regierungs-
präsidentin oder des Regierungspräsidenten nur mit 
ihrer oder seiner Genehmigung teilnehmen. 

§ 41
 Äußerungen gegenüber der Presse 

und sonstigen Medien

Mündliche Auskünfte an Presse, Hörfunk und Fernsehen 
oder sonstige Medien sowie schriftliche Verlautba-
rungen, die zur Veröffentlichung bestimmt sind, bedür-
fen der Zustimmung der Regierungspräsidentin oder des 
Regierungspräsidenten oder der von ihr/ihm beauftrag-
ten Beschäftigten.

§ 42
Inkrafttreten

Die Geschäftsordnung tritt mit sofortiger Wirkung in 
Kraft.

Mein RdErl. v. 30. 7. 2004 (SMBl. NRW. 20020) wird auf-
gehoben.

– MBl. NRW. 2008 S. 288

20020

Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen
in privatrechtlichen Angelegenheiten

im Geschäftsbereich des Innenministeriums
RdErl. d. Innenministeriums – 56-37.00 –

v. 14. 5. 2008 

Der Runderlass des Innenministeriums vom 9. 2. 2000 
(MBl. NRW. S. 290) wird wie folgt geändert: 

1.
Die Ziffern 1.1 bis 1.15 werden gestrichen und durch fol-
gende neue Ziffern 1.1 bis 1.9 ersetzt:

„1.1
die Bezirksregierungen,

1.2.
die Polizeibehörden,

1.3
die Deutsche Hochschule der Polizei (in Gründung),

1.4
das Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen,

1.5
die Fortbildungsakademie des Innenministeriums des 
Landes Nordrhein-Westfalen,

1.6
das Institut für öffentliche Verwaltung Nordrhein-West-
falen,

1.7.
die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung des 
Landes Nordrhein-Westfalen,

1.8
das Landesprüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen des 
Landes Nordrhein-Westfalen,

1.9.
das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik 
Nordrhein-Westfalen
übertragen.“

2.
Die Änderungen des Runderlasses treten am Tag nach 
der Veröffentlichung in Kraft.

– MBl. NRW. 2008 S. 294

450

Richtlinien
über die Gewährung von Zuwendungen

an freie Träger für Projekte zur Haftvermeidung 
bei den Justizvollzugsanstalten des Landes 

Nordrhein-Westfalen 
RdErl. d. Justizministeriums (4454 – IV B. 3)

v. 15. 5. 2008

Mein RdErl. vom 17. 12. 2002 (MBl. NRW. 2003 S. 152) 
wird wie folgt geändert:

1.
In Nr. 2.2 sechster Spiegelstrich wird bei der in Klam-
mern gesetzten Gesetzeskurzbezeichnung der Buchstabe 
„m“ durch den Buchstaben „M“ ersetzt.

2.
In Nr. 6.2 Satz 1 werden die Wörter „der Präsident des 
Landesjustizvollzugsamtes in Wuppertal“ durch die 
Wörter „die Leiterin oder der Leiter der Justizvollzugs-
anstalt“ ersetzt.

In Satz 2 werden nach dem Wort „Zuwendungsbe-
scheide“ die Wörter „bedürfen meiner Zustimmung und“ 
eingefügt.

3.
In Nr. 7 werden die Wörter „über die Leiterin bzw. den 
Leiter der jeweiligen Justizvollzugsanstalt „ gestrichen.

4.
Nr. 8 erhält folgende Fassung:

8
Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten mit sofortiger Wirkung in Kraft 
und gelten bis zum 31.12.2012.“

5.
In Anlage 1 werden in der Anschrift die Wörter „den 
Präsidenten des Landesjustizvollzugsamtes in Wuppertal 
über“ gestrichen.

6.
Anlage 1 Nr. 5 wird mit folgenden Wörtern ergänzt:

„Konzeption zur Haftvermeidung“

7.
In Anlage 1.1 Spalte 3 Nr. 4 werden die Wörter „Vergü-
tungsgr. nach BAT“ durch „Entgeltgruppe nach TV-L“ 
sowie in den Spalten 6 bis 8 die Jahreszahlen „2002“, 
„2003“ und „2004“ jeweils mit „20__“ ersetzt.

8.
In Anlage 2 wird unter dem Wort „An“ der linksbündige 
erste Unterstrich durch die Wörter „die Leiterin/ der 
Leiter“, der zweite Unterstrich durch das Wort „Justiz-
vollzugsanstalt“ ersetzt und der linksbündige vierte Un-
terstrich sowie die rechts gesetzten Wörter „Nachricht-
lich: An die Leiterin/ den Leiter der Justiz vollzugsanstalt“ 
und der Unterstrich ersatzlos gestrichen.

9.
In Anlage 2 Nr. 6 wird zwischen den letzten Buchstaben 
„N“ und „W“ der Buchstabe „R“ eingefügt.

10.
In Anlage 2 Nr. 6.1 wird die Ziffer „3.5,“ gestrichen.

11.
In Anlage 2 Nr. 6.3 werden die Abkürzungen/ das Wort 
„BAT oder MTL“ durch die Abkürzung „TV-L“ ersetzt.

12.
In Anlage 2 Nr. 9 Satz 2 werden die Wörter „beim Präsi-
denten des Landesjustizvollzugsamtes in Wuppertal“ 
durch die Wörter „bei der Bewilligungsbehörde“ ersetzt.

13.
Neben der Grußformel Mit freundlichen Grüßen werden 
jeweils rechts abgerückt die Wörter „Vermerk des Ju-
stizministeriums“, in der Zeile darunter die Wörter 
„Dem vorstehenden Zuwendungsbescheid wird zuge-
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stimmt.“ und darunter „Im Auftrag“ sowie nach einer 
Leerzeile ein Unterstrich eingefügt.

14.
In der Anlage 2.1 werden in der Anschrift die Wörter 
„den Präsidenten des Landesjustizvollzugsamtes in 
Wuppertal über“ gestrichen.

15.
In der Anlage 3 werden in der Anschrift die Wörter „den 
Präsidenten des Landesjustizvollzugsamtes in Wuppertal 
über“ gestrichen.

16.
In Anlage 3 Nr. 4 werden in der Spalte 2 neben dem 
Wort Zuwendungsbescheid die Zeichen „/ €“ und in 
Spalte 3 neben dem Wort Abrechnung das Zeichen „/“ 
gestrichen.

17.
Am Ende des Formulars der Anlage 3 wird unter der 
Überschrift „Ergebnis der Prüfung durch die Bewilli-
gungsbehörde“ die Ziffer „12.2“ durch die Ziffer „11.2“ 
ersetzt.

18.

In der Anlage Legende zu Erhebungsbogen 3.2.1 wird 
unter der Rubrik Haftvermeidung: Nr. 3 in der Gesetzes-
kurzbezeichnung der Buchstabe „m“ durch den Buch-
staben „M“ ersetzt.

19.
In der Anlage Legende zu Erhebungsbogen 3.2.2 wird 
unter der Rubrik Suchtproblematik: Nr. 1 in der Geset-
zeskurzbezeichnung der Buchstabe „m“ durch den Buch-
staben „M“ ersetzt.

– MBl. NRW. 2008 S. 294

61116

Grundbesitzabgaben
Gem. RdErl. d. Finanzministeriums u. d. 

Innenministeriums 
– VV 4430 – 2.1 – III A 5 – v. 11. 2. 2008

Den gemeinsamen Runderlass des Finanzministeriums 
und des Innenministeriums vom 15. Mai 1959 (MBl. 
NRW S. 1385) hebe ich hiermit im Einvernehmen mit 
dem Innenministerium auf.

– MBl. NRW. 2008 S. 295

III.

Landeswahlleiterin

Landtagswahl
Berufung der Beisitzerinnen und Beisitzer 

und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter 
für den Landeswahlausschuss

Bek. d. Landeswahlleiterin – 12-35.09.02 –
v. 23. 5. 2008

Der Landtag hat gemäß § 9 Abs. 2 des Landeswahlge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Au-
gust 1993 (GV. NRW. S. 516), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (GV. NRW. 
2008 S. 2), 

Herrn Thomas Kutschaty (SPD)

als Nachfolger des aus dem Landtag ausgeschiedenen 
Beisitzers Herrn Dr. Axel Horstmann

und

Herrn Karl-Heinz Haseloh

als Nachfolger von Herrn Kutschaty als stellvertre-
tendem Beisitzer

in den Landeswahlausschuss berufen.

Bezug: Bek. der Landeswahlleiterin v. 18. 10. 2005 (MBl. 
NRW. S. 1255)

– MBl. NRW. 2008 S. 295

Sitzung der Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes 

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) 
am Donnerstag, 12. Juni 2008

Bek. d. Zweckverbandes Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr (VRR) 

v. 23. 5. 2008

Am Donnerstag, 12. Juni 2008, 10.15 Uhr, fi ndet im Rats-
saal des Rathauses der 

Stadt Essen, Ribbeckstraße 15, eine Sitzung der Ver-
bandsversammlung des Zweckverbandes VRR statt.

Öffentlicher Teil

1.   Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche/
nicht öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung 
vom 12. 3. 2008   

2.  Anfragen und Mitteilungen   

3.   Einrichtung eines Arbeitskreises für Aufgabenträger 
(AK Investitionen und Finanzen)

Nicht öffentlicher Teil

4.  Interne AöR-Angelegenheiten   

Der Hinweis auf diese Sitzung und die Tagesordnung 
werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Essen, den 23. Mai 2008

Adolf  M i k s c h

Vorsitzender

– MBl. NRW. 2008 S. 295

Sitzung der Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes 

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) 
am Donnerstag, 12. Juni 2008

Bek. d. Zweckverbandes Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr (VRR) 

v. 23. 5. 2008

Am Donnerstag, 12. Juni 2008, 11.00 Uhr, fi ndet im Rats-
saal des Rathauses der Stadt Essen, Ribbeckstraße 15, 
eine Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckver-
bandes VRR statt.

Öffentlicher Teil

1.  Anfragen und Mitteilungen   

2.   Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das 
Jahr 2007 und Entlastung des Verbandsvorstehers  
 

3.   Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2007 und 
Entlastung des Vorstandes   
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Der Hinweis auf diese Sitzung und die Tagesordnung 
werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Essen, den 23. Mai 2008   

Adolf  M i k s c h

Vorsitzender

– MBl. NRW. 2008 S. 295

Sitzung des Verwaltungsrates 
der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR 

am Donnerstag, 12. Juni 2008
Bek. d. Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR 

v. 23. 5.2008

Am Donnerstag, 12. Juni 2008, 10.30 Uhr, fi ndet im Rat-
haus der Stadt Essen, Ribbeckstraße 15, Raum R. 2.20, 
eine Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR statt.

Öffentlicher Teil

 1.  Form und Frist der Ladung   

 2.  Beschlussfähigkeit und Tagesordnung 

 3.  Anfragen und Mitteilungen   

 4.   Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche 
Sitzung des Verwaltungsrates vom 12. 3. 2008

 5.  Sachstandsbericht   

 6.   Einrichtung eines Arbeitskreises für Aufgabenträger 
(AK Investitionen und Finanzen)

 7.   Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das 
Jahr 2007 und Entlastung des Verbandsvorstehers

 8.   Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2007 und 
Entlastung des Vorstandes   

 9.  Infrastrukturförderung 2008   

10. Einnahmenaufteilung   

11.  ÖPNV-Pauschale/Fahrzeugförderrichtlinie

12.   Finanzierung von Sonderverkehren am Beispiel 
Loveparade/Vereinbarung mit der Stadt Essen

13. Mobilitätskonzept zur Loveparade 2008 in Dortmund

14.   Nachtverkehr am Wochenende auf der Holland-
strecke (KBS 420)  

15.  Tarifangelegenheiten  

16.  Luftreinhalteplan Ruhrgebiet  

Nicht öffentlicher Teil

17.   Genehmigung der Niederschrift über die nicht 
öffent liche Sitzung des Verwaltungsrates vom 
12. 3. 2008   

18.  Infrastrukturförderung   

19.  Fahrzeugfi nanzierung   

20.  Interne AöR-Angelegenheiten   

Der Hinweis auf diese Sitzung und die Tagesordnung 
werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Essen, den 23. Mai 2008 

Herbert  N a p p

Vorsitzender

– MBl. NRW. 2008 S. 296

Landschaftsverband Rheinland

15. Tagung
der 12. Landschaftsversammlung Rheinland

Bek. d. Landschaftsverbandes Rheinland 
v. 30. 5. 2008

Die 15. Tagung der 12. Landschaftsversammlung Rhein-
land fi ndet

am  Freitag, 13. Juni 2008, 10.00 Uhr

in  Köln-Deutz, Horion-Haus, Hermann-Pünder-Str. 1
  Sitzungsraum: Rhein

statt. 

Tagesordnung 

1.  Anerkennung der Tagesordnung

2. Verpfl ichtung neuer Mitglieder

3. Umbesetzung in den Ausschüssen

4.  Wahl der Landesrätin/des Landesrates des Dezer-
nates „Personal, Organisation“

5.  Strategische Positionierung des LVR

6.  Anfragen der Mitglieder der Landschaftsversamm-
lung

Köln, den 30. Mai 2008

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Rheinland

In Vertretung

V o i g t s b e r g e r

– MBl.NRW. 2008 S. 296
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